
Religionsunterricht verweigern?
Beitrag von „Mikael“ vom 20. Juli 2011 19:32

Artikel 7, Abs. 3 GG:

Zitat

(3) Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der
bekenntnisfreien Schulen ordentliches Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen
Aufsichtsrechtes wird der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen
der Religionsgemeinschaften erteilt. Kein Lehrer darf gegen seinen Willen
verpflichtet werden, Religionsunterricht zu erteilen.

Eindeutiger geht es nicht!

Gruß !

1https://www.lehrerforen.de/thread/30520-religionsunterricht-verweigern/?postID=254265#post254265
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